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ITF Seafarers site launches
in new languages

The ITF is launching its highly regar-
ded website for seafarers in three
new languages. The site will be avai-
lable in Chinese, Spanish and Russian
from 1 May this year.

English-speaking seafarers have
already benefited from the website,
which was launched 18 months ago.
Tools on the site include:

Look up a ship: seafarers can
check before joining if a ship has an
ITF agreement, and when it was last
inspected.

Crew talk: a discussion forum for
seafarers to make contact and chat
about the issues that affect them.

Inside the issues: an introduction
to key issues that affect crew. Facts-
heets cover topics such as piracy and
abandonment, and make it easy to
stay informed.

In addition, the site houses all the
information that seafarers expect from
the ITF, including advice on their rights,
pay and conditions, contact details for
ITF trade unions and inspectors and
weekly industry news stories.

„We’ve had some fantastic feed-
back from seafarers who have visited
the site,“ said ITF maritime coordina-
tor Stephen Cotton. „This year, with
the launch of the language versions
of the site, and ongoing development
of the content, the website will conti-
nue to go from strength to strength.“
www.itfseafarers.org

Schifffahrt Bremerhaven

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
jeden 2. Donnerstag im Monat trifft
sich die Fachgruppe SCHIFFFAHRT
der Vereinten Dienstleistungsge-
werkschaft ver.di in Bremerhaven.

Aktuelle Themen wie Heuer- und Ta-
rifpolitik, Kampf gegen Billigflaggen
und Ausflaggung, Schiffssicherheit,
und Internationale Zusammenarbeit
stehen immer auf der Tagesordnung.

Unsere nächsten Versammlungen im
1. Halbjahr 2010 sind am:

Donnerstag, den 08. April 2010

Donnerstag, den 20. Mai 2010

Donnerstag, den 10. Juni 2010

Jeweils um 18.00 Uhr in der Gaststät-
te „MARKT-TREFF“, Neumarktstrasse
12, 27570 Bremerhaven.

Gäste sind uns herzlich willkommen.

† Eckhard Ferger

Am 17.Februar 2010 ist Eckhard Fer-
ger im Alter von 69 Jahren verstorben.
Eckhard Ferger ist bei der erstmals
stattgefundenen Seebetriebsratswahl
bei der Deutschen Afrikalinie 1973
gewählt worden. Er war Schiffsinge-
nieur und wurde später technischer
Schiffsinspektor bei der Reederei. Sei-
ne herausragenden Verdienste hat er
sich durch seine Tätigkeit in den
Selbstverwaltungsorganen der See-
berufsgenossenschaft als Versicher-
tenvertreter erworben. Er war Mit-
glied in der Vertreterversammlung,
dem Rentenausschuss, dem Unfall-
verhütungs- und Schiffssicherheits-
ausschuss und weiteren Arbeitsaus-
schüssen. Während der Fusion der
SeeBG mit der Berufsgenossenschaft
für Fahrzeughaltungen hat er sich
entschieden für die Belange der See-
leute eingesetzt. Er hat die Seeleute
auch auf vielen Gewerkschaftskon-
gressen vertreten. Wir werden ihn
stets in guter Erinnerung behalten.

MELDUNGEN AUS ALLER WELT
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Am 14.1.2010 stellte sich Staatssekretär Hans-Joachim Otto (untere Reihe, 2.v.li.)

der maritimen Wirtschaft an der Küste vor. Der Vorstandssprecher von Hapag

Lloyd, Michael Behrendt (untere Reihe, Mi.), hatte deshalb zu einem Abendessen

in das Hapag Lloyd-Gebäude am Ballinndamm eingeladen. Vertreten waren die

Werftindustrie, die Zulieferindustrie, die Seehäfen, die Reeder, die IG Metall und

ver.di. Im Mittelpunkt der Diskussion standen die gegenwärtige Wirtschafts- und

Finanzkrise und ihre Auswirkung auf die maritime Industrie. Die Vertreter der Ver-

bände wiesen dabei auch auf die Bedeutung der maritimen Wirtschaft für den

Standort Deutschland hin und betonten die Notwendigkeit, das maritime Know-

how in Deutschland zu erhalten.
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Wenn man die Medien ver-
folgt, geht es langsam wie-
der aufwärts. Auch aus der

Politik sind solche Stimmen zu ver-
nehmen. Dies jedoch können die Be-
schäftigten in den Hafenbetrieben lei-
der noch nicht feststellen.

Noch hängt das Damoklesschwert
der leeren Kaianlagen über ihnen. Ei-
ne mögliche Insolvenz des GHBV Bre-
men-Bremerhaven, die Konsolidie-
rung durch Einmotten eines Ter-
minals bei der HHLA in Ham-
burg – das alles deutet noch
längst nicht auf einen Auf-
schwung hin.

In dieser Situation fanden
und finden die diesjährigen Be-
triebsratswahlen statt. In vielen
Betrieben unseres Organisati-
onsbereiches sind sie mittlerwei-
le abgeschlossen.

Hier zeigt sich wieder ein-
mal: Es sind die Kolleginnen und
Kollegen von ver.di, die von ih-
ren Belegschaften das Vertrauen
ausgesprochen bekommen. Ob
nun bei Listenwahlen oder bei
Persönlichkeitswahlen: Unsere
Kolleginnen und Kollegen kön-
nen gute Wahlergebnisse verbu-
chen, und das gerade in einer
Zeit, in der es in den Hafen kalt
reinweht.

Die Belegschaften verstehen, dass
unsere ver.di-Funktionäre alles irgend
nur Machbare herausholen - wenn es
auch mitunter nicht ohne heftige Kri-
tik abgeht. Der Hafen ist nun mal
kein Mädchenpensionat.

Ein herausragendes Ergebnis –
sein bestes bisher überhaupt – hat z.
B. der Sprecher unser Bundesfach-
gruppe Häfen, unser Kollege Bernt
Kamin-Seggewies, beim GHB Ham-
burg erzielt. Ihm und auch allen an-
deren neu- und wiedergewählten Be-
triebsräten gratulieren wir auf die-
sem Wege recht herzlich zu ihrer
Wahl.

Desweiteren wurde er einstimmig
zum Vorsitzenden des Fachbereichs-
vorstandes Verkehr gewählt. Auch

hierfür noch einmal unseren herz-
lichsten Glückwunsch.

Im April steigen wir in die Tarifver-
handlungen mit dem ZDS ein. In zwei
Tarifgesprächen haben wir die wirt-
schaftliche Situation in den deutschen
Seehäfen und mögliche tarifpolitische
Wege mit dem Arbeitgeberverband
erörtert. Diese Gespräche führten
nicht zum Erfolg, so dass die Bundes-
tarifkommission Seehäfen beschlos-

sen hat, den Lohntarifvertrag fristge-
recht zu kündigen.

Wir werden Reallohnsicherung
und Beschäftigungssicherung in den
Vordergrund stellen. Auch eine quali-
fizierte Übernahme von Auszubilden-
den wollen wir vereinbaren. Wir wis-
sen schon heute, dass das alles kein
leichtes Geschäft werden wird.

Die Arbeitgeberseite wollte uns in
den Tarifgesprächen für einen eigen-
ständigen Tarifvertrag zur Krisenbewäl-
tigung mit einsatzbezogener Bezah-
lung begeistern. Das haben wir konse-
quent abgelehnt. Wir lassen an unse-
rem Beschäftigungssicherungstarifver-
trag nicht rütteln. Vor diesem Hinter-
grund stehen wir hier vor einer in jeder
Hinsicht interessanten Tarifrunde.

Klaus Lindner

Beschäftigungssicherung
hat Vorrang

SCHIFFFAHRT | 1/2010 3

Fo
to

:p
ri

va
t



Mumbai (bis 1995 Bombay) ist
eine der bevölkerungsreich-
sten Städte der Welt mit 13,9

Millionen Einwohnern (2009) und bil-
det das wirtschaftliche Zentrum In-
diens.

Südlich dieser Metropole liegt der
wichtigste Hafen Indiens namens Nha-
va Sheva mit 50% Anteil am gesamten
indischen Hafenumschlag.

Nhava Sheva verfügt über drei
wichtige Containerterminals: JNPCT
(staatlich), NSICT (DP World) und GTI
(die zur Maersk Gruppe gehörenden
APM Terminals). Im Letztgenannten
werden seit Jahren gewerkschaftlich
organisierte Hafenarbeiter auf kaum
vorstellbare Weise drangsaliert und zu-
sammengeschlagen. Der Grund: Sub-
unternehmen von APM Terminals wol-
len keine freien Gewerkschaften ak-
zeptieren.

Die Geschichte beginnt im April
2007, als sich Vertreter der Gewerk-
schaft Transport & Dock Workers Uni-
on (TDWU) offiziell bei den Subunter-
nehmen von APM Terminals als zustän-
dige Gewerkschaft vorstellen. Vier der
Gewerkschaftssekretäre von GTI Termi-
nals werden kurze Zeit später ver-
schleppt, zu einem Steinbruch ge-
bracht, und zusammengeschlagen.
Zehn weitere Gewerkschaftsmitglieder
streiken daraufhin aus Protest. Alle 14
Arbeiter werden fristlos gekündigt oh-
ne Auszahlung ihres schon erarbeite-
ten Lohns.

Nach Intervention der Gewerk-
schaft TDWU und der ITF veranlasst
Maersk aus Sorge um das Image von
APM Terminals die Wiedereinstellung
der Arbeiter.

Im Januar 2008 kommt der Subun-
ternehmer SC Thakur auf die Idee, eine
neue unternehmensfreundliche Ge-
werkschaft mit dem komplizierten Na-
men „Navi Mumbai General Kamgar
Sanghatana Union“ zu gründen. Da es
an Mitgliedern mangelt, werden
TDWU Anhänger durch vereinzelte
Prügel und Einschüchterungen unter
Druck gesetzt, Mitglied der neuen Ge-
werkschaft zu werden.

Die Taktik führt nicht zum erhofften
Erfolg, woraufhin TDWU Gewerk-
schaftsmitglieder gezielt von Vorarbei-
tern belästigt werden. Ein gewerk-
schaftlich aktiver Kranfahrer soll nach
einer 12 Stunden Schicht im Kran eine
weitere 12 Stunden Schicht schieben
und zu seiner regulären nächsten
Schicht auch wieder da sein. 36 Stun-
den am Stück werden ihm abverlangt.
Als er sich weigert, gibt es Ohrfeigen
vom Vorarbeiter. Dann wird ihm der
Hafenpass abgenommen und damit
der Zugang zum Hafen versperrt, so
dass er seiner Arbeit nicht mehr nach-
gehen kann.

Am 20. März 2008 brechen 12 Ha-
fenarbeiter in einem Bus aus der Stadt
zur Arbeit auf. Unter ihnen befinden
sich auch zwei aktive TDWU Gewerk-
schafter. Auf dem Weg zum Terminal
wird der Bus angehalten und von 20
mit Eisenstangen, Hockeyschlägern
und Schlagringen bewaffneten Schlä-
gern umstellt. Vier von ihnen bestei-
gen den Bus und fragen nach den Ge-
werkschaftern. Als niemand die Na-
men verrät , greifen die Schläger alle
Businsassen an.

Außer durch körperliche Gewalt

werden Hafenarbeiter von GTI Termi-
nals durch anonyme Anrufe bedroht.
Sie werden aufgefordert, die Gewerk-
schaft zu wechseln. Wer sich weigert,
wird am Arbeitsplatz gezielt belästigt
und muss unfreiwillige Überstunden
ableisten.

Am 21. April 2008 gelingt es der
ITF nach Veröffentlichung der Zustän-
de bei GTI Terminals, ein Treffen mit
Maersk in London zu vereinbaren. Ma-
ersk will daraufhin die Gewalt am Ar-
beitsplatz unterbinden und den Ha-
fenarbeitern die freie Gewerkschafts-
wahl zugestehen. Doch werden die
aufgelisteten Geschehnisse und die In-
formationsquellen von Maersk ange-
zweifelt, so dass die ITF eine Studie
bei der unabhängigen indischen
Menschenrechtsorganisation „Human
Rights Law Network“ in Auftrag gibt.
Die Veröffentlichung des Berichts im
Dezember 2008 beweist die Gewalt
bei GTI Terminals und zeigt auf, dass
die Mehrheit der Arbeiter sich frei für
eine Gewerkschaft entscheiden möch-
te.

Auf Druck des Mutterkonzerns Ma-
ersk verschickt GTI Terminals Briefe an
die Subunternehmen, in denen diese
aufgefordert werden, Verhandlungen
mit der offiziellen und legitimen Ge-
werkschaft TDWU aufzunehmen. Im
Frühjahr 2009 beginnen die Verhand-
lungen, allerdings nur mit All Cargo,
einem der vier Subunternehmen.

Nachdem die Gewalt etwas nach-
gelassen hatte, geht es im Herbst 2009
wieder los. Der Gewerkschaftsfunktio-
när Jadhav wird von zwei Aufsehern
vom Subunternehmen Thakur Infra-
projects aufgefordert, die TDWU zu
verlassen. Als er sich weigert, dreschen
sie mit Stöcken auf ihn ein.

Auf dem Höhepunkt der Auseinan-
dersetzungen im Oktober 2009 ver-
schaffen sich Aufseher von Thakur In-
fraprojects Zugang zu den Privathäu-
sern von Gewerkschaftern. Am 23. Ok-
tober wird das TDWU Mitglied Kiswe
von zwei Aufsehern in seinem Haus vor
seiner Frau zusammengeschlagen. Ge-
meinsam mit seiner Frau und dem nach
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Die blutige Chronologie der
Hafenarbeiter von GTI Mumbai

… blutgetränkt …
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dem Vorfall verständigten Kollegen
Jadhav erstattet Herr Kiswe Anzeige
bei der Polizei.

Abends dann sitzt der Kollege Jad-
hav mit seiner Frau und seinen drei
Töchtern beim Abendessen. Erneut
und vermutlich aufgrund der Anzeige
dringen die beiden Thakur Infrapro-
jects Aufseher in sein Haus ein. Vor den
Augen der Familie greifen sie Herrn
Jadhav an. Die kleinste Tochter ist gera-
de mal vier Jahre alt. Mit Gürteln schla-

Seit nunmehr 10 Jahren versucht
die Regierung in Costa Rica, ihre
Seehäfen – vor allem die beiden

Terminals Moin und Limon im Hafen
von Limon - zu privatisieren.

Der Hafen Limon wird durch die öf-
fentliche Agentur JAPDEVA betrieben.
Die dabei erwirtschafteten Gelder sol-
len direkt in die Entwicklung und Infra-
struktur der Provinz Limon investiert
werden, da die Provinz als eine der
ärmsten in ganz Costa Rica gilt. In den
letzten Jahren haben Gewerkschaften
und Hafenarbeiter die Privatisierung
der Hafenanlagen verhindert. Im
Schwesterhafen Puerto de Caldera
hatte ein solcher Privatisierungspro-
zess zu Arbeitslosigkeit und Verelen-
dung bei den Hafenarbeitern geführt.

Trotz der örtlichen Bemühungen
der Hafenarbeiter, der Nutzer des Ha-
fens und der Gemeinde gegen eine
Privatisierung hat die Regierung unter
Oscar Arias den Druck verstärkt. Dies
zeigt sich daran, dass die staatliche
Agentur JAPDEVA die Hafenarbeiter
zu einer nicht mit der Gewerkschaft
abgestimmten Versammlung eingela-
den hat. Bei einem solchen Treffen
haben zwanzig Prozent der Beleg-
schaft einen regierungsfreundlichen
Vorstand einer neuen „gelben“ Ge-
werkschaft gewählt. Da diese neue
Gewerkschaft nicht repräsentativ, un-
demokratisch und vom Arbeitgeber
bestimmt ist, verstößt sie gegen die
IAO Konventionen Nr. 87 und Nr. 98.

Aus Protest gegen dieses Vorgehen
der Regierung und zur Verteidigung ih-

rer Arbeitnehmerrechte (eine eigene
Gewerkschaft zu wählen), besetzten
die Hafenarbeiter Limons eine Reihe
von Hafenanlagen. Die Besetzung wur-
de jedoch beendet, als deutlich wurde,
dass die Polizei drauf und dran war,
Gewalt anzuwenden, um die Anlagen
zu räumen. Dennoch wurden die Pro-
teste mit starker Unterstützung der Be-
völkerung in Costa Rica fortgeführt.

Während der letzten Wochen sind
Berichte laut geworden, dass nicht re-
präsentative „gelbe“ Gewerkschafts-
führer mit Unterstützung der Polizei
versucht haben, die Gewerkschaft SIN-
TRAJAP zu übernehmen. 140 Hafenar-
beiter blockierten den Vertretern der
„gelben“ Gewerkschaft den Weg zum
Gewerkschaftsgebäude, während die

übrigen ihrer Arbeit nachgingen, um
mit intervallartigen Arbeitsniederle-
gungen ihre Gewerkschaft zu unter-
stützen. Ein unbefristeter Streik wurde
nicht durchgeführt, um der Polizei kei-
nen Grund für eine gewaltsame Räu-
mung zu geben.

Daraufhin wurde den Hafenarbei-
tern eine Summe von 137 Millionen
US-Dollar aus Regierungskreisen ver-
sprochen, falls sie sich für eine Privati-
sierung des Hafens aussprächen. Die-
ses Angebot wurde abgelehnt. Der
Konflikt scheint sich zu verschärfen. Ei-
ne weltweite Solidaritätskampagne ist
von der ITF ins Leben gerufen worden.

Mehr Informationen: http://www.
itfglobal.org/solidarity/sintrajap.cfm

kb

Privatisierung auf dem Rücken der
Hafenarbeiter: Beispiel Costa Rica

„Unser Recht uns

zu organisieren

zeigen wir hier-

mit heute“ steht

auf dem Schild

der Hafenarbeiter

in Limon/Costa

Rica

gen sie auf den Vater ein. Den Versuch,
per Handy Hilfe zu rufen, unterbinden
die Aufseher. Erst, als Herr Jadhav blu-
tend kurz vor dem Zusammenbruch
steht, lassen sie von ihm ab und verlas-
sen das Haus.

TDWU und ITF laufen Sturm gegen
diesen Ausbruch der Gewalt. Interna-
tionale Solidaritätsschreiben häufen
sich. Andere APM Terminals weltweit
werden informiert. Damit steht Maersk
am Pranger.

Bei der Tagung der ITF-Hafenarbei-
tersektion in Berlin am 16. März 2010
kommt es in der ver.di Bundesverwal-
tung zu einem Treffen zwischen
TDWU, ITF und dem Maersk Manage-
ment. Nach dem Treffen in London
2008 findet man erneut eine Einigung.
Ob dieses Ergebnis auch bis zu den
Subunternehmern in Mumbai durch-
dringen wird, muss sich noch erwei-
sen.

Konrad Benze
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Seerechtsvorschriften durch die Teil-
nahme an einem vom Bundesministeri-
um für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung oder der von ihm bestimmten
Stelle anerkannten Lehrgang im Sinne
von Artikel 3 Abs. 5 der Richtlinie
2005/45/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 7. Septem-
ber 2005 über die gegenseitige Aner-
kennung von Befähigungszeugnissen
der Mitgliedstaaten für Seeleute und
zur Änderung der Richtlinie
2001/25/EG (ABl. EU Nr. L 255 S. 160)
und Kenntnisse der deutschen Sprache
nachweisen. Die Sprachkenntnisse
können auch durch die Teilnahme an
dem Lehrgang nach Satz 2 nachgewie-
sen werden.

Und in der SchOffzAusV in § 21
„Befähigungszeugnisse anderer
Mitgliedstaaten der Europäischen
Union“ heißt es in Abs. 3:
Handelt es sich um ein Befähigungs-
zeugnis mit Funktionen auf der Füh-
rungsebene, müssen angemessene
Kenntnisse der deutschen Seerechts-
vorschriften durch erfolgreiche Teil-
nahme an einem vom Bundesministeri-

ver.di report | KAPITÄNSLEHRGANG

Jahrzehntelang wurde Ausbildung
von den meisten Reedereien nur
spärlich oder gar nicht durchge-

führt. Erst nach Gründung des „Mariti-
men Bündnis“ kam langsam, sehr
langsam Bewegung in diese originäre
Aufgabe der Unternehmen. Dies wur-
de durch viel Steuergeld, eine Aufwei-
chung der Besetzungs- und Ausbil-
dungsvorschriften und Subventions-
anreize zur Rückkehr unter die deut-
sche Flagge erreicht.

Langsam stieg die Zahl der Ausbil-
dungsplätze und Ausbildungsschiffe
unter deutscher und inzwischen auch
unter fremder Flagge. Doch schon bald
kam es wieder zu einem Stillstand bei
der Rückflaggung. Die im deutschen
Besitz befindliche bare-boat verchar-
terte Flotte stieg überproportional zur
Rückflaggung.

Eine der Begründungen im Jahre
2005 war der angebliche Mangel an
deutschen Kapitänen. Die Schiffsbe-
setzungsverordnung sah zu diesem
Zeitpunkt vor, dass auf einem Schiff
unter deutscher Flagge der Kapitän
deutscher Nationalität sein muss.

Anfang 2006 kam dazu, dass die

EU-Kommission ihren Mitgliedsstaa-
ten drohte, ein Vertragsverletzungsver-
fahren einzuleiten, falls sie nicht unver-
züglich die Entscheidung des Europäi-
schen Gerichtshofes (EuGH) in ihr na-
tionales Recht umsetzten. Der EuGH
hatte entschieden, dass innerhalb der
EU allen Kapitänen der Zugang zu den
Kapitänspositionen unter allen EU-
Flaggen offen stehen muss.

Und dann ging es ruck-zuck wie
sonst selten bei Gesetzesänderungen.
Die Schiffsbesetzungsverordnung und
die Schiffsoffiziersausbildungsverord-
nung wurden geändert.

In § 2a der SchBesVO hieß
es von nun an:
Unabhängig von der Bruttoraumzahl
des Schiffes muss der Kapitän Unions-
bürger und Inhaber eines gültigen
deutschen oder eines anerkannten
ausländischen Befähigungszeugnisses
sein. Vor der Aufnahme des Schiffs-
dienstes muss der Kapitän, soweit er
nicht Inhaber eines gültigen deutschen
Befähigungszeugnisses ist, die erfor-
derlichen Kenntnisse der für ihn als
Schiffsführer einschlägigen deutschen

Es gibt keine Verordnung,
die sich nicht verbiegen lässt
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um für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung oder der von ihm bestimmten
Stelle anerkannten Lehrgang nachge-
wiesen werden.

Damit war der Richtlinie der EU ge-
nüge getan. Grundsätzlich war und ist
die Tür damit offen für Kapitäne aus
Staaten der EU und sogenannter Ver-
tragsstaaten wie beispielsweise Island
und Norwegen. Voraussetzung sind al-
lerdings die Kenntnisse der deutschen
Seerechtsvorschriften, die in einem in
deutscher Sprache durchgeführten
Lehrgang erworben werden können.
Die Teilnehmer dieses Lehrgangs müs-
sen also der deutschen Sprache inso-
weit mächtig sein, dass sie die Inhalte
der deutschen Seerechtsvorschriften
verstehen und anwenden können.

Bis hierher ist alles unter Kontrolle.
Doch nun kommen die Veranstalter der
Lehrgänge ins Spiel. Es sind privatwirt-
schaftlich betriebene Institute oder
Vereine, die die Erlaubnis des Bundes
haben, diese Lehrgänge durchzufüh-
ren. Ver.di hatte sich mit seiner Forde-
rung, diese Lehrgänge staatlich zu or-
ganisieren oder zumindest in Räum-
lichkeiten unter der Fachaufsicht des
Bundes durchzuführen, nicht durchge-
setzt.

Der Nachweis der erforderlichen
Kenntnisse und damit auch der deut-
schen Sprache erfolgt durch Anwesen-
heit. Es gibt keine Prüfung.

Wer also einen billigeren EU-Kapi-
tän einstellen oder einen fehlenden
Kapitän durch einen EU-Bürger erset-
zen will, muss es nur hinbekommen,
dass sein Kandidat einen Lehrgang be-
sucht, möglichst wenig von seinen
Deutschkenntnissen preisgibt und ge-
duldig zuhört. Dann bekommt er eine
Teilnahmebescheinigung mit dem Ver-
merk:

„Nachgewiesen wurden die gefor-
derten Kenntnisse im deutschen
Schifffahrtsrecht sowie eine ausrei-
chende Beherrschung der deutschen
Sprache“.

Mit dieser Bescheinigung kann er
dann die Anerkennung seiner auslän-
dischen Befähigung zum Kapitän errei-

chen und fortan Schiffe unter deut-
scher Flagge führen.

Falls es denn gar nicht funktioniert
mit der Vermittlung der geforderten
Kenntnisse, wird der Lehrgang auch
schon mal in englischer Sprache durch-
geführt.

So geschehen auch mit drei isländi-
schen Kapitänen bei der deutschen
Fischfang-Union, Cuxhaven.

Diese Herren, die bereits längere
Zeit als Schiffsoffiziere bei dieser Ree-
derei fahren, zeichnen sich dadurch
aus, dass sie so gut wie keine Deutsch-
kenntnisse haben. Sie können noch
nicht einmal deutsche Texte lesen. Das
wird von Leuten bestätigt, die diese is-
ländischen Seeleute seit Jahren ken-
nen. Gleichwohl haben sie an einem
Lehrgang teilgenommen und auch den
erforderlichen Nachweis erhalten.

Fast genau zwei Monate später
werden die deutschen Schiffsoffiziere
und der Kapitän des FMS „Odra“ von
ihren isländischen Kollegen, die zuvor
als nachgeordnete Offiziere an Bord
waren, ersetzt. Der Kapitän des FMS „
Kiel“ entging diesem Schicksal nur da-
durch, dass er sich vorher arbeitsver-
traglich dagegen abgesichert hatte.

Dass an den beiden zugelassenen
Stellen immer wieder gegen das
Sprachgebot verstoßen wird, ist ein of-
fenes Geheimnis an der Küste. Von den
Teilnehmern wird dies natürlich nie-
mand anzeigen oder zugeben. Aber
wenn man schon nicht den Lehrgang
kontrollieren kann, dann kann man
aber die so in Führungspositionen auf
deutschen Schiffen aufgestiegenen
EU-Kapitäne im Dienst überprüfen.

Besser wäre es jedoch, die Lehrgän-
ge einzustellen oder voll unter staatli-
che Aufsicht zu stellen.

Immerhin haben seit 2006 schon
290 EU-Kapitäne diese Lehrgänge
durchlaufen. Nur bei wenigen dieser
Teilnehmer kann man absolut sicher
sein, dass sie deutsche Sprache beherr-
schen. Es handelt sich nämlich um
Deutsche mit einem niederländischen
Patent.

Klaus Meyer
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In der Grauzone

EU-Kapitäne auf Schiffen unter deut-
scher Flagge müssen Kenntnisse
der deutschen Sprache nachweisen.
Die ausreichenden Sprachkenntnisse
können aber auch durch Teilnahme an
einem 10-tägigen Rechtslehrgang in
deutscher Sprache nachgewiesen
werden. Der Lehrgang wurde 2006
von einer Arbeitsgruppe konzipiert. Er
soll EU-Kapitänen die notwendigen
Kenntnisse des deutschen Schiff-
fahrtsrechts für die Dienststellung als
Kapitän auf einem Schiff unter deut-
scher Flagge vermitteln.

Um festzustellen, dass ausreichen-
de deutsche Sprachkenntnisse vor-
handen sind, müssen die Teilnehmer
des Lehrganges eine Präsentation zu
einem sachlichen Thema in deutscher
Sprache halten. Zu diesem sachlichen
Thema können nach der Präsentation
auch Fragen gestellt werden. Inzwi-
schen kursieren allerdings an der Küs-
te konkrete Informationen, dass es die
Teilnahmebestätigungen und damit
auch die Anerkennung ausreichender
deutscher Sprachkenntnisse auch
gibt, wenn man die Lehrgänge im We-
sentlichen nur abgesessen hat.

Von daher ist das Bundesamt für
Seeschifffahrt und Hydrographie als
zuständige Stelle für Zulassung und
Überwachung der Lehrgänge gefor-
dert, die Durchführung der Lehrgänge
besser zu überwachen. Eine weitere
Kontrollmöglichkeit besteht bei der
Anmusterung vor dem Seemannsamt.
Wenn im Anmusterungsverfahren
deutlich wird, dass Kapitäne keine
ausreichenden deutschen Sprach-
kenntnisse haben, müsste der Aner-
kennungsvermerk für den Lehrgang
widerrufen werden. Dieses Verfahren
muss im Detail ausgearbeitet werden,
wenn sich die Bundesrepublik nicht
den Vorwurf gefallen lassen will, dass
sie klammheimlich die Tore für die Be-
schäftigung von Kapitänen ohne aus-
reichende deutsche Sprachkenntnisse
auf deutschen Schiffen weit öffnet
und damit die Beschäftigungsmög-
lichkeiten für Kapitäne, die deutsche
Ausbildungsstätten absolviert haben,
erheblich einschränkt.

Dieter Benze

KOMMENTAR
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Erkrankungen bei der Bevölkerung ge-
führt hat. Die in Armut lebenden Men-
schen, betrogen um ihren traditionel-
len Fischereiwirtschaftszweig und
hochgiftigen Stoffen ausgesetzt, ha-
ben mit der Piraterie nun einen neuen
und auch äußerst gewinnbringenden
Wirtschaftszweig entdeckt.

Erfolgten die ersten Übergriffe zum
Schutz einheimischer Fanggründe,
werden heute mit der Kaperung von
Frachtern und Geiselnahmen Löse-
geldzahlungen bis zu mehrstelligen
Millionenbeträgen erzielt. Im vergan-
genen Jahr wurden geschätzte 94 Mil-
lionen Dollar erbeutet. Erst Anfang
dieses Jahres wurde für den grie-
chischen Öltanker „Maran Centaurus“
ein Rekordlösegeld zwischen fünfein-
halb und sieben Millionen Dollar ge-
zahlt. Die Piraterie ist damit zu einem
attraktiven Geschäft für junge Männer
geworden, die ansonsten keine Zu-
kunftsaussichten haben.

Doch dieses lukrati-
ve Geschäft „ehemali-
ger Fischer“, von dem
zunehmend auch an-
dere Bevölkerungs-
gruppen in Somalia
profitieren, bedeutet
eine zunehmende Ge-
fahr für die Seeleute.
Sie haben als Opfer der
kriminellen Angriffen
am meisten zu leiden:
sie werden bedroht,
beschossen, ausge-
raubt und in Geiselhaft
genommen. Nicht sel-
ten treten nach solchen
gewaltvollen Erlebnis-
sen auch posttraumati-
sche Folgen auf, die im
ersten Augenblick
nicht sichtbar sind. Die
Nachsorge der in Not
geratenden Seeleute
liegt in der Verantwor-
tung der Reeder.

Diese heuern je-
doch zunehmend Bil-
ligflaggenschiffe an,

die beispielsweise unter den Flaggen
Panamas, Zyperns oder der Bahamas
fahren. Auf diesen Schiffen werden
den Seeleuten häufig grundlegende
Menschen- und Gewerkschaftsrechte
vorenthalten. Sie können daher auf
keinerlei Sozialversicherung oder an-
ders geartete Unterstützung zurück-
greifen. Wie wird hier der Fürsorge-
pflicht nachgekommen?

An wen können sich die Seeleute
nach einem Angriff wenden? Die Deut-
sche Seemannsmission (DMS) bei-
spielsweise führt unter dem Namen
„Piraten: Bedrohung auf See“ ein Akti-
ons-Programm durch, mit dem sie See-
leuten in der Gefahr der modernen Pi-
raterie zur Seite zu stehen wollen. Mit
Notfallseelsorge und Vermittlung von
psychologischer Hilfe kümmern sie sich
um Seeleute, die Angriffen ausgesetzt
waren, aber auch um solche, die ge-
fährdete Gewässer befahren müssen.
Indem sie über den Alltag von Seeleu-

Die Zahl der Piratenangriffe auf
hoher See hat im vergangenen
Jahr den höchsten Stand seit

sechs Jahren erreicht. Laut Internatio-
nalem Schifffahrtsbüro (IMB) wurde
2009 ein Zuwachs von fast vierzig Pro-
zent auf insgesamt 406 Piratenvorfälle
registriert. Nicht nur internationale
Schifffahrtsrouten sind gefährdet auch
die Gefahr gewaltsamer Übergriffe auf
die Seeleute verschärft sich. Weltweit
brachten Seeräuber 49 Schiffe und da-
mit 1052 Besatzungsmitglieder in ihre
Gewalt. Es wurden 120 Schiffe be-
schossen, im Vergleich dazu waren es
im Vorjahr 74. Insgesamt kamen acht
Seeleute ums Leben und weitere 68
wurden verletzt.

Die Piraten operieren überwiegend
vor der Küste Somalias, am Horn von
Afrika und im Indischen Ozean. Die
Mehrheit der Piratenangriffe wird der-
zeit im Golf von Aden ausgeführt. Das
Gebiet zwischen dem Jemen und dem
Norden Somalias bildet eine der
zentralen Schifffahrtslinien zwischen
Asien und Europa, auf der jeden Monat
1600 Schiffe passieren. Trotz der Prä-
senz eines multinationalen Marine-
schutzverbandes in diesem Gebiet,
wurden im Jahr 2009 insgesamt 217
Angriffe, fast doppelt so viele wie im
Jahr zuvor, gemeldet. Dabei wurden 47
Schiffe entführt und 867 Seeleute als
Geiseln genommen.

Die Lebenssituationen in den be-
troffenen Gebieten sind chaotisch und
nicht selten entschließen sich ehemali-
ge Fischer, ihren Lebensunterhalt mit
Angriffen auf Handelsschiffe zu verdie-
nen. Der Bürgerkrieg in Somalia hat zu
einem rechtslosen Raum geführt, in
dem Kriegsherren, Clans und Milizen
gewaltvoll operieren. Diesen Umstand
und die fehlende Überwachung der
Hoheitsgewässer Somalias machten
sich viele europäische und asiatische
Fischereiflotten zunutze und fischten
mit ihren modernen Fangflotten die
Gewässer leer. Zudem wurde laut An-
gaben des UNO Umweltprogramms
UNEP seit 1991 Giftmüll vor der Küste
Somalias verklappt, was zu auffälligen

Piraterie – Zunehmende
Gefahr für die Seeleute
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Trügerische Sicherheit im Schatten der Piraterie
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ten berichten, versucht die DSM zu-
dem das Problem der Piraterie in den
Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rü-
cken.

Viele Publikationen und Untersu-
chungen sind zu diesem Thema er-
schienen, die sich vornehmlich mit der
prekären Lage in den Ländern, also mit
den Ursachen der Piraterie, oder mit
dem militärischen Einsatz vor Ort be-
schäftigten. Wo bleibt jedoch der Blick
für die Seeleute? Bislang gibt es noch
keine verlässlichen Informationen da-
rüber, mit welchen Problemen die in
Not geratenden Seeleute zu kämpfen
haben. Sind sie traumatisiert? Können
Sie ihren Beruf weiterhin ausüben?
Wie kann ihnen geholfen werden?

Diesen Fragestellungen nähert sich
nun eine langfristig angelegte Studie,
die von der US-Institution Seamen’s
Church (SCI) ins Leben gerufen wurde.
In Zusammenarbeit mit der New York’s
Mount Sinai School of Medicine
(MSSM) und dem New York Psycho-
analytic Institute (NYPSI) sollen die
Nachwirkungen auf die Seeleute und
ihre Familien untersucht und mögliche
Hilfestellungen erarbeitet werden. Die
International Shipping Federation (ISF)
und die Internationale Transportarbei-
ter Föderation (ITF) sind von dieser For-
schungsinitiative begeistert und wol-
len sie unterstützen.

Die in Not geratenden Seeleute sol-
len hierzu mittels moderner interakti-
ver Kommunikationsmittel befragt
werden. Eine Voraussetzung hierfür ist
die Bereitschaft der Seeleute, ihre Er-
fahrungen auch weiterzugeben. Mr.
Stevenson, Direktor des Zentrums für
Seefahrerrechte der SCI, hofft dabei
ebenfalls auf die Unterstützung der
Schiffseigner und Schiffsmanager, die
den Kontakt zu den betroffenen See-
leuten herstellen sollen.

Welche Folgen und Hilfen erwarten
die Besatzungen der Billigflaggenschif-
fe? Auch das wäre ein interessantes Er-
gebnis dieser Studie. Es bleibt abzu-
warten, inwieweit hier mit der Zusam-
menarbeit von Schiffseignern oder
Reeder zu rechnen ist.

Antje Avend

Auf der Sitzung der Seeleutesek-
tion der ITF am 16.März 2010 in
Berlin haben die Delegierten

auch eine Resolution über Piraterie und
ihre Auswirkungen auf die Seeleute
angenommen.

Die ITF geht in ihrer Resolution da-
von aus, dass die Gefahren vor der so-
malischen Küste inzwischen so groß
sind, dass es nicht mehr vertretbar ist,
Schiffe ungeschützt in den Golf von
Aden zu schicken. Die Delegierten be-
auftragten die ITF, eine Kampagne zu
starten mit dem Ziel, alle Regierungen
aufzufordern, die nötigen Mittel zur
Verfügung zu stellen, um das Problem
der zunehmenden Piraterie vor der so-
malischen Küste zu beenden. Die Kam-
pagne soll dazu führen, dass diejeni-
gen Regierungen, die bisher durch
Nichtstun negativ auffielen, dazu ge-
bracht werden, dem Beispiel der akti-
ven Staaten zu folgen und ihre Schiffe
zu schützen. Die Resolution fordert die
Staaten auf:
� ausreichende Mittel zur Verfügung

zu stellen und Lösungen für das Pi-
ratenproblem zu erarbeiten

� unverzüglich Schritte zu unterneh-
men, um die Freilassung und siche-
re Heimführung der entführten
Seeleute zu erreichen

� innerhalb der internationalen Ge-
meinschaft daran mitzuarbeiten, ei-
ne stabile und friedliche Zukunft für
die Bevölkerung Somalias zu schaf-
fen

Die ITF bleibt bei ihrer ablehnenden
Haltung, Seeleute zu bewaffnen. In
Ausnahmefällen, beispielsweise für
Schiffe, die Hilfsgüter nach Somalia
bringen, akzeptiert die ITF den Einsatz
von bewaffneten Schutztruppen. Die
ITF ist strikt dagegen, dass zukünftig
keine Lösegelder mehr für die entführ-
ten Schiffe gezahlt werden. Sie ist viel-
mehr der Auffassung, dass es Pflicht
der Reeder und der Flaggenstaaten ist,
alle nötigen Maßnahmen zu ergreifen,
um entführte Seeleute so schnell wie
möglich zu befreien.

Der maritime Koordinator der ITF,
Stephen Cotton, sagte in Berlin:

„Diese Resolution ermächtigt uns,
eine weltweite Kampagne ins Leben zu
rufen, um den Druck auf die Regierun-
gen zu erhöhen. Es geht darum, die
Lücken in der Bekämpfung der Pirate-
rie zu schließen. Ende letzten Jahres
hatten wir gewarnt, dass inzwischen
ein Punkt erreicht ist, an dem die so-
malischen Gewässer so gefährlich wa-
ren, dass man sie nur noch unter be-
sonderen Sicherheitsvorkehrungen
passieren konnte. Wir haben auch die
skandalöse Haltung von Ländern kriti-
siert, die Millionen Dollar an den Schif-
fen verdienen, für deren Schutz aber
nichts tun. Seitdem hat sich nichts ver-
bessert. Im Rahmen der Kampagne
wollen wir eine halbe Million Unter-
schriften sammeln und sie am 23. Sep-
tember 2010, dem Weltschifffahrts-
tag, den Regierungen übergeben.“

Mehr tun
ITF-Resolution zur Piraterie
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Die Sitzungsleitung während der Piratendebatte in Berlin
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Im Rahmen von bundesweiten Warn-
streikaktionen in der Tarifrunde bei
Bund und Kommunen 2010 gingen

auch in Lübeck am 8. Februar über
800 Kolleginnen und Kollegen auf die
Straße. Sie haben dem Arbeitgeber
eindrucksvoll deutlich gemacht, wie
ernst sie es mit ihren Forderungen
meinen. Unter ihnen waren auch
Zivilbeschäftige der Bundeswehr Tau-
cherschulboote „Juist“ und „Bal-
trum“. Sie gehören zu den zirka
2500 Zivilbeschäftigten der Bundes-
marine. Ihre Botschaft: Ein Schiff ist
nicht für den Hafen da! Sie fordern
eine Entschädigung für die besonde-
ren Belastungen an Bord von Schiffen
und werden dabei von ver.di aktiv
unterstützt. Mit der Regelung zur
höchst zulässigen Arbeitszeit von
durchschnittlich 48 Stunden, verloren
die Kolleginnen und Kollegen bis zu
einem Drittel ihres Einkommens. Na-
türlich müssen gesetzliche Regelun-
gen zur Arbeitszeit eingehalten wer-
den. Bisher allerdings bekommt der
Bund die ständige Einsatzbereitschaft
der Kolleginnen und Kollegen an Bord
zum Null-Tarif. Derzeit werden bis
zum 18. März 2010 Mitgliederbefra-
gungen zum Ergebnis nach der
Schlichtung durchgeführt. Hier geht
es neben der Erhöhung von Entgelten
und Einmalzahlung auch um Regelun-
gen zur Altersteilzeit, Aufstiegen, Pro-
zessvereinbarung zu Tarifverhand-
lungen über eine Entgeltordnung zum
Tarifvertrag öffentlicher Dienst. Über

eine Anschlussregelung für Schiffsbe-
satzungen soll abschließend bis zum
30. November 2010 verhandelt wer-
den. Es gilt: Vorfahrt für Mitglieder!
Denn erst nach Beendigung der Befra-
gung entscheidet die Bundestarifkom-
mission.

Im Rahmen der Protestveranstal-
tungen mit dem ver.di-Vorsitzenden
Frank Bsirske zur Tarifrunde 2010 mel-
deten sich auch die im öffentlichen
Dienst beschäftigten Seeleute mit an-
deren Problemen zu Wort. Denn See-
leute gibt es nicht nur in der Kauffahr-
teischifffahrt, sondern auch im Bereich
des öffentlichen Dienstes, als Zivilan-

gestellte in der deutschen Bundesmari-
ne, auf den Behördenfahrzeugen, auf
den Fischereischutzbooten usw. Für
diese Seeleute finden weder das See-
mannsgesetz noch andere internatio-
nale Sozialübereinkommen Anwen-
dung. Das ist der Hintergrund dafür,
dass beispielsweise die Mindestbreite
der Koje für Beschäftigte im öffent-
lichen Dienst nur 59 cm beträgt statt
wie in der Kauffahrteischifffahrt 80
cm. Die mindestens 59 cm breite Koje
war in der Logisverordnung vom
2.7.1905 vorgeschrieben. Mit der neu-
en Verordnung über die Unterbrin-
gung von Besatzungsmitgliedern an
Bord von Kauffahrteischiffen vom
1.1.1974 wurde dann eine Mindest-
breite der Kojen von 80 cm eingeführt.
Gleichzeitig mit der neuen Verordnung
entfiel auch die bis dahin geltende Vor-
schrift, dass in jedem Logisraum min-
destens ein Spucknapf zu stehen habe.

Die neue Verordnung gilt aber nicht
für die Schiffsbesatzungen der im öf-
fentlichen Dienst befindlichen Fahr-
zeuge. Es ist kaum zu begreifen, dass
die seit 1974 verbesserten Sozialvor-
schriften nicht allen Seeleuten zugute
kommen sollen.

Michelle Hardege

ver.di report | TARIFRUNDE ÖFFENTLICHER DIENST

Ein Schiff ist nicht nur
für den Hafen da!

800 Teilnehmer beteilig-

ten sich am Warnstreik

zur Tarifrunde am

8. Februar in Lübeck.

Darunter viele Seeleute

die unter den Tarifver-

trag des öffentlichen

Dienstes fallen

59 Zentimeter breite Kojen gehören ins letzte Jahrhundert
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Auf der 6. Nationalen Maritimen
Konferenz in Rostock im
März.2009 wurde vereinbart,

die Anzahl der Schiffe unter deutscher
Flagge bis Ende 2010 von 500 auf min-
destens 600 zu erhöhen. Angesichts
der gegenwärtigen Finanz- und Wirt-
schaftskrise könnte akzeptiert werden,
dass die zugesagte Steigerung langsam
voranschreitet. Dass jetzt aber die An-
zahl der Schiffe immer geringer wird,
widerspricht dieser Vereinbarung und
vernichtet deutsche Seearbeitsplätze.

Damals versicherte die Staatssekre-
tärin aus dem Verkehrsministerium, die
staatlichen Beihilfen für die Schifffahrt
und die Tonnagesteuer würden zur Dis-
position gestellt, wenn die Anzahl der
Schiffe unter deutscher Flagge unter
500 sänke. Dieser Punkt ist mit 460
Schiffen längst erreicht.

Statt aber nun die angekündigten
Schritte einzuleiten, hüllt sich die Bun-
desregierung in Schweigen. Stattdes-
sen wird sogar diskutiert, deutschen
Reedern, die ihre Schiffe ausgeflaggt
haben mit dem Ziel, der deutschen
Rechtsordnung zu entfliehen, mit
staatlichen Finanzmitteln unter die Ar-
me zu greifen. Am Donnerstag, den
18. März 2010, sind deswegen Vertre-
ter von 3 Bundesministerien, 5 nord-
deutschen Küstenländern und mehre-
ren Firmen zu einem Krisengespräch in
Berlin zusammengekommen, um über
Kredite für Reeder zu diskutieren. Denn
die einst boomende Schifffahrtsbran-
che ist schwer angeschlagen. Die
Frachtraten sind verfallen und Reeder
fahren teilweise Verluste ein. Zwar gibt
es erste Hoffnungsschimmer für die
Containerschifffahrt. So rechnen Wirt-
schaftsinstitute wieder mit ansehnli-
chen Wachstumsraten von 8 Prozent in
2010 und von 10 Prozent in 2011. Al-
lerdings wird sich auch das Flotten-
wachstum erneut beschleunigen, da
die deutschen Reeder in den Boomjah-
ren wie im Rausch Schiffe mit einem Be-
stellvolumen von 60 Milliarden Dollar
geordert haben. Das sind circa 1000
Schiffe, darunter 300 Containerschiffe.
Das zeigt, dass die Schifffahrtskrise

nicht nur konjunkturell, sondern auch
strukturell begründet ist. Es zeigt aber
auch, dass mit der Finanzierung dieser
exorbitanten Schiffsbestellungen durch
deutsche Banken und Emissionshäuser
der deutschen Volkswirtschaft viel Ka-
pital entzogen wurde, das für andere,
sinnvollere Projekte wie Umwelttech-
nologie oder erneuerbare Energien
nicht mehr zur Verfügung steht.

Die Bundesregierung tut sich des-
halb schwer, die von der Wirtschaft ge-
forderte Rettungsbürgschaft in Höhe
von 10 Milliarden Euro für die Billigflag-
genschifffahrt zu gewähren. Die rund
50 Teilnehmer des Krisengesprächs un-
ter Vorsitz des
maritimen Koor-
dinators der Bun-
desregierung,
Hans-Joachim Ot-
to, haben sich
deshalb auf einen
13-Punkte-Plan
geeinigt. Darin
heißt es vorab,
dass die Akteure
des maritimen
Clusters in der
Pflicht stehen, al-
les zu versuchen,
um die vorhande-
nen Finanzie-
rungsprobleme
zu lösen. Grund-
sätzlich und vorrangig sind sämtliche
privatwirtschaftlichen Lösungsansätze
zu nutzen. Bei den 13 Punkten handelt
es sich im Wesentlichen um Prüfaufträ-
ge. Kritisch muss man wohl vor allem
Punkt 10 sehen, in dem es heißt, dass
der Bund prüft, ob die, insbesondere
vom Verband Deutscher Reeder vorge-
brachten, Vorschläge im Sonderpro-
gramm der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau umgesetzt werden können. Es
ist zu vermuten, dass es dabei darum
geht, Überbrückungshilfen für Schiffe
unter billiger Flagge zur Verfügung zu
stellen. Dies ist bisher grundsätzlich
ausgeschlossen, weil es bei den Förde-
rungskriterien auch immer darum geht,
bedeutende Arbeitsmarkteffekte für

die deutsche Volkswirtschaft zu erfül-
len. Deshalb mussten die Reeder Döhle
und Offen mit ihren Anträgen im letz-
ten Jahr leer ausgehen.

In dem 13-Punkte-Plan überhaupt
nicht angesprochen wird die Tatsache,
dass immer mehr Reeder ihre Schiffe
ausflaggen und damit die wenigen
nach Schiffsbesetzungsverordnung
vorgesehenen Arbeitsplätze für deut-
sche Seeleute vernichten. Das ist nicht
zu akzeptieren, zumal die Reeder auch
unter deutscher Flagge zu ca.75 Pro-
zent Seeleute aus Drittstaaten zu nied-
rigeren Heuern und mit auf 6 bis 8 Mo-
nate befristeten Arbeitsverträgen be-

schäftigen. Selbst in einer Wirtschafts-
krise darf nicht vergessen werden, dass
die staatlichen Beihilfen und die Tonna-
gesteuer auch deshalb gewährt wer-
den, um das maritime Know-how in
Deutschland und Europa zu behalten.
Es wäre ein Skandal, wenn das ver-
mehrte Ausflaggen deutscher Schiffe
und damit die Vernichtung weiterer Ar-
beitsplätze noch dadurch belohnt wür-
de, dass die Reeder zusätzliche Über-
brückungskredite vom deutschen Staat
erhalten. Solche Zusammenhänge wer-
den aber so lange ignoriert, wie die
neue Bundesregierung nicht bereit ist,
auch die Vertreter der Beschäftigten in
Krisengespräche einzubeziehen.

Dieter Benze

Tonnagesteuer
ans deutsche Tuch binden

SCHIFFFAHRT | 1/2010 11

2007
Quartal
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Dümpeln im Hafen
Charterraten
für Containerschiffe* in Dollar pro Tag

Containerumschlag
2009, Veränderung gegenüber dem Vorjahr

Europa – 15,1 %

Amerika – 15,1 %

Asien – 10,2 %

Welt – 11,8 %

Quellen: 
Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik
(Charterraten auf Basis Howe Robinson); AXS-Alphaliner

Schiffsfinanzierung
Bestand an Schiffskrediten in Mrd. Euro

HSH Nordbank

Deutsche Schiffsbank
(einschl. Commerz-

bank, Dresdner Bank)

Nord/LB

KfW Ipex-Bank

21077
27642

6542

8

22

18

35

4596

*mit einer Ladekapazität
von 2500 Standard-
containern

weltweit
sind derzeit

474 Schiffe mit
9,3 % der Container-

schiffskapazitäten

ohne
Aufträge



Mitdenken, Mitbestimmen, Mitmachen
– besonders in Krisenzeiten
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Vereinte
Dienstleistungs-
gewerkschaft

werkschaft, das bin ich selbst und allen
geht es doch gut, oder?“ Inzwischen
bieten diverse Anwaltsbüros Lehrgänge
für solche Manager unter dem Motto
„Wie organisiere ich einen betriebsrats-
und gewerkschaftsfreien Betrieb!“ an.

Selbstbewussten Betriebsräten wird
offiziell der Krieg erklärt. Aktive Be-
triebsräte sind die letzten Barrieren, die
eingerissen werden müssen, um Tarife
und soziale Bedingungen komplett aus-
zuhebeln. Beispiele gibt es auch in der
Schifffahrtsbranche, insbesondere bei
der Einbeziehung der internationalen
Besatzungen in das Wahlrecht.In unse-
rer Branche werden mehr als 50 Be-
triebsräte in den nächsten Wochen ge-
wählt.

Was auch wichtig zu wissen ist, dass
gerade die Mitglieder dieser Gremien
besonders aktiv in der Berufsgenossen-
schaft, den Prüfungsausschüssen der
Ausbildungsbereiche und nicht zuletzt
in den Gremien der internationalen Or-
ganisationen der Gewerkschaft ver.di
und den Aufsichtsräten der Unterneh-
men arbeiten.

Es gibt keine Arbeitsplatzsicherung
ohne Betriebsräte und deren Schnitt-
stelle zu den Tarifgremien der Gewerk-
schaft verdi.

Die gegenwärtig intensiv laufende
Vorbereitung der Ratifizierung des See-
leute- und Fischereiabkommens ist
überhaupt nicht möglich ohne diese be-
trieblichen Mitbestimmungsgremien.

Es geht also intensiv um wirtschaftli-
che Angelegenheiten. Und nicht zuletzt
sind die Ergebnisse des Maritimen
Bündnisses für Ausbildung und Be-
schäftigung ohne diese Mitbestimmung
nicht möglich. Das drückt sich nicht zu-
letzt in guten sozialen Regellungen des
HTV – MTV See ( Tarifvertrag ), der ITF
Tarifverträge, aber auch in den spezifi-
schen Regelungen der Renten- und Un-
fallversicherung aus.

Auch deshalb sind die Reedereien
mit Betriebsräten bisher gut durch das
schwierige Fahrwasser der Krise ge-
kommen!

Auch in anderen Unternehmen
müssen sich solche Mitbestimmungs-
gremien in enger Zusammenarbeit mit
ver.di bilden. Der enge Kontakt ist nun
gerade notwendig. Es muss doch um-
setzbar in unserer Branche sein, noch
mehr Betriebsräte zu wählen. Dort, wo
gegenwärtig die Wahlen laufen, sollten
alle das Kreuz für einen guten stabilen
und erfolgreichen Betriebsrat / Seebe-
triebsrat setzen.

Letztlich kommt es darauf an,
mehr Einfluss auf den eigenen Ar-
beitsplatz und noch bessere tarifliche
und soziale Bedingungen (als Leis-
tungspaket der Gewerkschaften) zu
erhalten.

Deshalb „Gute Arbeit – unterstüt-
ze aktiv die Betriebsrats- / Seebe-
triebsratswahlen

Karl-Heinz Biesold

Momentan sind „hohe Zeiten“ –
um nicht zu sagen Hochzei-
ten in den Unternehmen

der Schifffahrtsbranche (See / Fischerei /
Binnenschifffahrt) und an Land, denn
die Betriebsrats- / Seebetriebsratswah-
len stehen an.

Nun gibt es Leute, die darauf ant-
worten – na und! Aber diese Kollegen
wissen oft nicht, was sie sagen. Es sind
Wahlen zu einem Thema, das gerade in
schwierigen wirtschaftlichen Zeiten Si-
cherheit erzeugt. Denn Betriebsräte
sind gesetzlich verpflichtet, sich um die
Umsetzung der Tarifverträge, Arbeits-
bedingungen, Arbeitszeiten, Sicherung
des Arbeitsverhältnisses, Gesundheits-
und Arbeitschutz, Rechte der Auszubil-
denden usw. zu kümmern. Das ist keine
moralische Kategorie, sondern Pflicht-
aufgabe.

Diese Aufgaben und noch einiges
mehr sind im Betriebsverfassungsgesetz
der Bundesrepublik definiert. Es ist ge-
lebte betriebliche Demokratie für die
Beschäftigten. Diese Interessenvertre-
tung der Mitarbeiter in einer Reederei –
egal ob an Land oder im Seebetrieb – ist
keine leichte Aufgabe.

Als Seeleute merken wir das beson-
ders in den Reedereien und Unterneh-
men, in denen kein Betriebsrat oder
Seebetriebsrat existiert. Dort entschei-
det der Chef. Erst letzte Woche äußerte
solch ein „ geschulter Mc Kinsey – Ma-
nager“: „Wieso Betriebsrat oder Ge-



ver.di report | MARITIME ITF-SITZUNGEN

Vom 15. – 19.März 2010 fanden
diesmal die Maritimen Sitzun-
gen der Internationalen Trans-

portarbeiterföderation (ITF) in Berlin
statt. Dabei ging es um die Sitzungen
der Seeleutesektion, der Hafenarbei-
tersektion und des Fair Practices Aus-
schusses (FPC). An diesen Sitzungen
haben knapp 200 Vertreter von Seeleu-
te- und Hafenarbeitergewerkschaften
aus der ganzen Welt teilgenommen.
Sie kamen aus 53 Ländern.

Das für die Seeschifffahrt und die
Hafenarbeit zuständige Mitglied des
ver.di-Bundesvorstandes, Erhard Ott,
begrüßte die Teilnehmer und beglück-
wünschte die Mitglieder des FPC zu ih-
rer bisherigen erfolgreichen Arbeit in
der Kampagne gegen Schiffe unter bil-

ligen Flaggen. Er betonte, dass ohne
die gemeinsamen Aktionen der See-
leute und Hafenarbeiter die Arbeits-
und Lebensbedingungen insbesondere
auf den Schiffen unter billigen Flaggen
ein wesentlich niedrigeres Niveau hät-
ten. Nach seinen Informationen führen
ca. 3000 Schiffe deutscher Reeder un-
ter billigen Flaggen und nur dank der
Hilfe der der ITF angeschlossenen Ge-
werkschaften sei es gelungen, für über
2000 dieser Schiffe ITF-Tarifverträge
abzuschließen.

Er sicherte den Delegierten zu,
dass ver.di auch weiterhin einen akti-
ven Beitrag zur Kampagne gegen
Schiffe unter billigen Flaggen leisten
werde. Und er drückte seine Überzeu-
gung aus, dass es gelänge, mehr als
50 Prozent der insgesamt operieren-
den Billigflaggenschiffe von einem ITF-
Tarifvertrag abzudecken, wenn alle

angeschlossenen Gewerkschaften ihre
Möglichkeiten zur Bekämpfung der
Billigflaggenschiffe voll ausschöpften
und ihre Aktivitäten stärker als bisher
vernetzten.

Erhard Ott betonte aber auch, dass
es nicht nur um die Kampagne gegen
Schiffe unter billigen Flaggen gehe.
Vielmehr müsse das Augenmerk der
ITF stärker auf die laufende internatio-
nale Kampagne zur Schwächung der
Hafenarbeiter gerichtet werden. Mit
der Handlungsfähigkeit der gewerk-
schaftlich organisierten Hafenarbeiter
stehe und falle auch die Möglichkeit
zur Durchsetzung der ITF-Kampagnen.
Er verwies auf den großen Erfolg der

europäischen Hafenarbeiter gegen die
Liberalisierungspolitik der Europäi-
schen Kommission. Dabei sei es gelun-
gen, die sogenannte „Port Package II-
Richtlinie“ der EU zu stoppen. In den
deutschen Seehäfen Hamburg und Lü-
beck hätten darüber hinaus die Hafen-
arbeiter verhindert, dass die Hafenbe-
triebe privatisiert wurden. Auf der an-
deren Seite erlebe man aber auch, wie
z.B. in Mittelamerika, Nordamerika
und in Indien, dass brutal gegen Ha-
fenarbeiter vorgegangen werde, die
sich gegen eine Privatisierung ihrer
Seehäfen zur Wehr setzten. So wurde
in Guatemala der Vorsitzende der Ha-
fenarbeitergewerkschaft, Petro Zamor-
ra, von Killern erschossen, und die
jüngsten Vorfälle in Mumbai (siehe da-
zu S. 4) und Costa Rica (siehe dazu S.5)
seien ähnlich dramatisch. Sie zeigten
aber auch, dass solche Entwicklungen
nur zu stoppen seien, wenn die Hafen-
arbeiter enger zusammenrückten und
dadurch Hilfe von außen für die be-
drängten Kolleginnen und Kollegen
leisten könnten.

Abschließend drückte Erhard Ott
die Hoffnung aus, dass die Sitzungen
in Berlin dazu beitrügen, die Motivati-
on der ITF-Gewerkschaften global zu
steigern.

db

Die Motivation
der Gewerkschaften steigern
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Registrierung der Delegierten in der ver.di-Bundesverwaltung in Berlin

Delegierte aus Mexiko, Honduras und

Brasilien

Ein T-Shirt
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Allgemeine Voraussetzun-
gen für eine Leistungs-
gewährung

a) Eine Leistung der Seemannskasse
kann man frühestens nach der Voll-
endung des 56. Lebensjahres, d. h.
ab dem 56.Geburtstag, bekommen.

b) Zur Erfüllung der Wartezeit (An-
wartschaftszeit) muss grundsätzlich
eine gemäß § 8 der Satzung See-
mannskasse (SSmk) sozialversiche-
rungspflichtige Zeit von 20 Jahren
als Seemann, Küstenfischer oder
sonst als Selbständiger in der See-
fahrt an Bord nachgewiesen wer-
den. Solche sozialversicherungs-
pflichtigen Zeiten sind nur Zeiten in
der deutschen Seesozialversiche-
rung. Zur Erfüllung der Wartezeit ist
zu beachten, dass es um Beitragszei-
ten geht - also auch um Urlaub und
Zeiten mit Entgeltfortzahlung.

c) Mindestens 108 Monate – also 9
Jahre - der versicherten Seefahrtzeit
von 20 Jahren müssen nach dem
Monat der Vollendung des 38.Le-
bensjahres liegen (die sogenannte
„Halbbelegung“, manchmal auch
„Halbdeckung“ genannt)

d) Die Tätigkeit als Seemann, Küstenfi-
scher oder sonst an Bord Selbständi-
ger in der Seefahrt muss grundsätz-
lich auf Dauer beendet worden sein
(auf Dauer heißt nicht für immer und
ewig; es gibt Ausnahmen). Die Not-
wendigkeit zur Beendigung der see-
männischen Tätigkeit gilt auch für
eine Beschäftigung auf Schiffen un-
ter ausländischer Flagge.

e)Es muss ein Leistungsantrag gestellt
werden.

Die vorgenannten Voraussetzungen a)
bis e) müssen gleichzeitig vorliegen,
um eine Leistung erhalten zu können.

Die Voraussetzungen im
Einzelnen

Eine Leistung der Seemannskasse kann
nur dann gewährt werden, wenn man
auf Dauer nicht mehr in einem see-
männischen Beschäftigungsverhältnis
steht, die allgemeine Wartezeit von 20
Jahren zurück gelegt hat und die Halb-
belegung erfüllt ist. Außerdem ist fest-
gelegt, dass man Überbrückungsgeld
in voller Höhe nur erhalten kann,
wenn die Voraussetzungen für die Ge-
währung einer ungeminderten Rente
wegen voller Erwerbsminderung oder
einer Vollrente wegen Alters nicht vor-
liegen. Wenn eine solche Rente – z. B.
wegen Inanspruchnahme vor Erreichen
der persönlichen Regelaltersgrenze -
gemindert ist, kann der Versicherte je-
doch den Differenzbetrag und eine da-
raus u. U. resultierende Einmalzahlung
erhalten.

Grundsätzlich muss eine nach § 8
versicherungspflichtige Zeit von 240
Kalendermonaten (Wartezeit) nachge-
wiesen werden. Als versicherte Zeiten
in diesem Sinne gelten Zeiten, in denen
man seemännisch gegen Entgelt oder
zur Berufsausbildung beschäftigt, bei
einer gewerblichen Berufsgenossen-
schaft unfallversichert (in der Regel die
See-BG, jetzt auch bei der BG Verkehr
in der Seefahrt) und bis 2005 bei der
Seekasse (jetzt bei der KBS) rentenver-
sichert war - sofern es sich nicht um ei-
ne geringfügige Beschäftigung han-
delte. Das Gleiche gilt für Küstenschif-
fer und –fischer, die ihre Tätigkeit nicht
im Nebenerwerb ausgeübt haben und
nach § 2 Satz 1, Nr. 7 oder Nr. 10 oder
§ 229a, Absatz 1 des SGB VI versichert
waren.

In der Praxis eine häufig vorkom-
mende Rolle spielen Seefahrtzeiten
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Die Voraussetzungen für
Leistungen der Seemannkasse
Wurde in den Ausgaben Nr. 3/2009 und 4/2009 des „ver-di report schifffahrt“ über
die Historie, Änderungen und insbesondere über die Leistungen berichtet, so soll
in diesem Artikel näher auf die Voraussetzungen für den Bezug von Leistungen
aus der Seemannskasse eingegangen werden.

aus der ehemaligen DDR. Für diese Zei-
ten ist bestimmt, dass sie zur Erfüllung
der Wartezeit von 240 Kalendermona-
ten dann berücksichtigt werden, wenn
eine gemäß § 8 SSmk versicherte Zeit
von mindestens einem Jahr nachge-
wiesen wird. Dies heißt in der Regel,
dass die entsprechenden Seefahrtzei-
ten (im Sinne des § 8 SSmk) auf „im
Beitrittsgebiet beheimateten Schiffen“
dann berücksichtigt werden, wenn
man nach dem 01.Januar 1992 noch
mindestens ein Jahr nach „bundes-
deutschen“ Regeln seemännisch versi-
chert war. Das Jahr gemäß § 8 SSmk
versicherter Zeit kann natürlich auch
schon vor 1992 zurückgelegt worden
sein.

Zur Erfüllung der „Halbbelegung“
ist geregelt, dass sie erfüllt ist, wenn ab
Beginn des Folgemonats nach Erfül-
lung des 38. Lebensjahres mindestens
108 Kalendermonate versicherungs-
pflichtige Zeit in der Seefahrt nachge-
wiesen werden. Dies heißt, die versi-
cherungspflichtige Zeit von 108 Kalen-
dermonaten in der Seefahrt fängt ei-
nen Monat nach dem 38.Geburtstag
zu zählen an. Beispielsweise hat also
ein Versicherter, der vor dem Alter von
27 Jahren sein Berufslebeben in der
Seefahrt begonnen hat und einschließ-
lich des Monats seines 47.Geburtsta-
ges immer bei der deutschen Seesozi-
alversicherung ohne Unterbrechung
beitragspflichtig war, zu diesem Zeit-
punkt die grundsätzlichen Wartezeit-
bedingungen (20 Jahre Seefahrtzeit
und dabei 9 Jahre „Halbbelegung) er-
füllt. Wurde diese Bedingung einmal
erfüllt, kann sie nicht mehr „verloren“
gehen. Die jetzt gültige vereinfachte
Regelung zur Halbbelegung wurde in
die ab dem 01.Januar 2008 geltende
Fassung der Satzung aufgenommen,
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um den bis dahin durchaus vorkom-
menden Umstand zu vermeiden, dass
man die Voraussetzung der „Halbbele-
gung“ wieder verlieren – sozusagen
wieder „Hinauswachsen“ - konnte.

Wegen dieser Änderung und auch
infolge der in der Vergangenheit vor-
genommenen Änderungen beim Ein-
trittsalter (55 auf 57 und dann wieder
auf 56 Jahre) gibt es - insbesondere
zur Erfüllung der „Halbbelegungszeit“
- durch Vertrauensschutzbestimmun-
gen noch einige Besonderheiten.

Zum Vertrauensschutz für die Halbbe-
legung das Folgende ausführlicher:
Zeiten der Arbeitslosigkeit nach dem
50. Geburtstag - als Anrechnungszeit
oder als Beitragszeit - verschieben den
im § 10, Abs.3 SSmk mit einem Monat
nach dem auf den 38. Geburtstag fol-
genden Monat festgelegtem Bemes-
sungszeitpunkt (unter Buchstabe „c“
beschrieben) nach vorne. Dadurch kann
es auch so sein – wenn man beispiels-
weise zwischen dem 51. und dem 53.
Lebensjahr zwei Jahre arbeitslos war -,
dass man die 108 Monate notwendige
versicherte Seefahrtzeit zur Erfüllung
der Halbbelegung für die Zeit zwischen
dem 36.und 45. Lebensjahr (108 Mona-
te= 9 Jahre) nachweisen kann.

Es kann zudem in sehr wenigen
Ausnahmefällen dazu kommen, dass
die Bedingung „Halbbelegung“ nach
der neuen Satzung nicht erfüllt wird;
sie aber nach der alten Satzung erfüllt
wurde. Für diese Fälle ist geregelt, dass
Versicherte, die am 01. Januar 2008

das 46.Lebensjahr um einen Monat
überschritten hatten, die Halbbelegung
auch nach der bis zum 31.12.2007 gül-
tigen Fassung der Satzung der See-
mannskasse erfüllen können.

Desweiteren können Versicherte,
die vor dem 01.01.1999 aus einen ver-
sicherungspflichtigem seemännischen
Beschäftigungsverhältnis ausgeschie-
den sind oder deren Ende zu diesem
Zeitpunkt bereits vertraglich zu einem
Datum nach dem 31.12.1998 festge-
legt war, die versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen bezogen auf das
55.Lebensjahr erfüllen.

Die vorgenannten besonderen Ver-
trauensschutztatbestände gelten ent-
sprechend für in der Seemannskasse
versicherte Küstenschiffer und Küsten-
fischer.

Noch zur Beachtung

Grundsätzlich wurde schon in den vo-
rangegangenen Artikeln im „ver.di re-
port schifffahrt“ beschrieben, dass der
Anspruch auf Arbeitslosengeld - auch
auf eine vergleichbare Leistung nach
über- und zwischenstaatlichen Vor-
schriften – und auf Versichertenrenten
der deutschen gesetzlichen Rentenver-
sicherung zur Anrechnung auf das
Überbrückungsgeld führt. Bei Renten
liegt die Betonung auf dem Begriff
„Versichertenrente“; dazu zählt nicht
die Hinterbliebenenrente.

Renten nach über- und zwischen-
staatlichen Vorschriften werden auf
Leistungen der Seemannskasse mit Be-

ginn ab dem 01.Januar 2008 nicht
mehr angerechnet. Ebenfalls nicht an-
gerechnet werden Renten aus privaten
Rentenversicherungen. Es soll an die-
ser Stelle auch darauf hingewiesen
werden, dass bei der Berechnung der
Höhe des Überbrückungsgeldes die
Regelungen über den Versorgungsaus-
gleich sowie das Rentensplitting keine
Anwendung finden.

Weil es immer wieder falsch inter-
pretiert wird der folgende Hinweis.
Zum Anspruch auf Arbeitslosengeld
besteht der relativ weit verbreitete Irr-
tum, dass man erst arbeitslos gewesen
sein muss, um ein Überbrückungsgeld
erhalten zu können. Diese Annahme ist
falsch; denn wer eine versicherungs-
pflichtige Beschäftigung an Land aus-
übt, kann das volle Überbrückungsgeld
bekommen – denn, wer an Land nicht
nur geringfügig (im Umkehrschluss al-
so versicherungspflichtig) beschäftigt
ist, hat keinen Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld, weil er nicht arbeitslos ist.

Zum Abschluss wieder der Hinweis,
dass keiner der drei jetzt hintereinan-
der erschienenen Artikel zur See-
mannskasse eine umfassende Aus-
kunft und Beratung durch die entspre-
chenden Stellen der KBS ersetzen soll
und kann. Näheres auch auf den Inter-
netseiten der KBS (www.kbs.de). Hier
kann man sich die Broschüre „Alles auf
einen Blick – Informationen zur See-
mannskasse“ sowie die aktuelle Sat-
zung der Seemannskasse ansehen und
auch herunter laden.

Rainer Neuwardt
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Damit ist der von den Versicherten
behauptete untrennbare Zusammen-
hang zwischen Schiffssicherheit einer-
seits und Prävention/Unfallverhütung
andererseits organisatorisch und in-
haltlich auseinander gerissen. Die
Dienststelle Schiffssicherheit, die zur-
zeit noch die Stellung im Seehaus hält,
wird voraussichtlich im Laufe des Jah-
res in das Gebäude des Bundesamtes

für Seeschifffahrt und Hydrogra-
phie (BSH) wechseln, während Präven-
tion bei der BG Verkehr angesiedelt ist.

Die inhaltlichen Auswirkungen sind
zum Teil schon bei den Seeleuten ange-
kommen. Sie müssen hinsichtlich der
Prävention/Unfallverhütung zurzeit mit
Grundsätzen der Prävention (einer
Vorschrift der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung) und mit Resten der
UVV-See umgehen. Völlig unzurei-
chendes Handwerkzeug, wenn man
sich mit Begriffen wie Gefährdungs-
analyse und Unterweisung über Sicher-
heit und Gesundheitsschutz bei der Ar-
beit auseinandersetzen muss. Die Un-
terweisungen müssen wiederholt wer-
den, mindestens einmal jährlich erfol-
gen, und sie müssen dokumentiert wer-
den. Das alles gilt schon jetzt.

Im Geschäftsbereich Prävention
wird von der Selbstverwaltung deshalb
mit großer Intensität daran gearbeitet,
weiteres hilfreiches Instrumentarium
zu erarbeiten, das die alte UVV-See
ablöst. Dies sollte bis zum Sommer die-
ses Jahres erledigt sein. Klaus Meyer

Nachdem die See-Krankenkasse
und die Pflegekasse seit einiger
Zeit als „Knappschaft“ oder

„KBS“ daherkommen, müssen sich die
Seeleute nun daran gewöhnen, dass
noch ein weiterer vertrauter Name aus
der deutschen Seeschifffahrt, nämlich
See-BG, der Vergangenheit angehört.
Damit wird in absehbarer Zeit auch das
Seehaus an der Reimerstwiete seine
Funktion verlieren.

Die 1887 gegründete See-Berufsge-
nossenschaft hat am 1.1.2010 mit der
Berufsgenossenschaft für Fahrzeughal-
tungen zur neuen Berufsgenossen-
schaft für Transport und Verkehrswirt-
schaft fusioniert. Die neue Berufsgenos-
senschaft wird unter dem Kurznamen
BG Verkehr langsam in den Köpfen der
Seeleute Platz greifen müssen.

Wie konnte es
dazu kommen?

Haben die Versichertenvertreter in der
Selbstverwaltung nicht aufgepasst,
wurde schlecht gewirtschaftet oder
wollte man fusionieren, um die See-BG
zu stärken?

Nichts von alledem. Wie bei der
Neuordnung der Kranken- und Pflege-
kassen hat die Politik die Vorgaben ge-
macht, die nur noch von den Selbstver-
waltungen in sinnvolles Handeln um-
gesetzt werden konnten. Ein von Büro-
kraten ersonnenes Wortungetüm na-
mens Unfallversicherungsmodernisie-
rungsgesetz (UVMG) ist die Grundlage
gewesen. Am 26. Juni 2008 beschloss
der Deutsche Bundestag das Gesetz
zur Modernisierung der Gesetzlichen
Unfallversicherung. Es wurde am 4.
November 2008 verkündet und trat
einen Tag später in Kraft. Der durch das
UVMG ins Sozialgesetzbuch VII einge-
fügte § 222 Abs. 1 bestimmt, dass die
Zahl der gewerblichen Berufsgenos-
senschaften bis zum 31. Dezember
2009 von dreiundzwanzig auf neun re-
duziert werden soll.

Der Gesetzgeber hatte Reformbe-
darf wegen veränderter Wirtschafts-
strukturen, einer gewünschten Mo-
dernisierung der Verwaltungsstruktu-
ren und einer Lösung der Lastenvertei-

lung gesehen. Wenn es einzig und al-
lein nach der Selbstverwaltung der See
-BG gegangen wäre, dann würden wir
heute noch eine See-Sozialversiche-
rung unter einem Dach an einem Ort
haben.

Was bedeutet die Fusion
für die Seeleute?

Nun kommt es Gott sei Dank nicht so
häufig vor, dass ein Seemann seine Un-
fallversicherung aufsuchen oder zu ihr

Kontakt aufnehmen muss. Aber wenn
es denn sein muss, gilt seit dem
01.01.2010 folgende Adresse:

Berufsgenossenschaft für Transport
und Verkehrswirtschaft
Ottenser Hauptstraße 54
22765 Hamburg
Telefon: 040 3980-0
Telefax: 040 3980-1666
http://www.bg-verkehr.de
E-Mail: info@bg-verkehr.de

Neu in der Organisation ist eine völlige
Trennung der ehemaligen Schiffssi-
cherheitsabteilung in einen Geschäfts-
bereich Prävention mit einem Präventi-
onsfachausschuss, in dem auch Versi-
cherte mitwirken, und eine Dienststelle
Schiffssicherheit, die ausschließlich die
vom Bund übertragenden hoheitlichen
Aufgaben wie Schiffssicherheit, den
Meeresumweltschutz und die Hafen-
staatkontrolle bearbeitet.

Die See-BG existiert nicht mehr

16 1/2010 | SCHIFFFAHRT
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Seeleute erlebten 2009 eine schwie-
rige Zeit. Viele Schiffe lagen auf,
und die Zeit zwischen Verträgen

wurde länger. Bei weniger Ladung an
Bord wird weniger Ladezeit benötigt,
und der Besatzung steht noch weniger
Zeit zum Landgang zur Verfügung.

Das führt dazu, dass auch die See-
leutezentren sich schwer tun. Entweder
haben sie weniger Besucher, oder die
Besucher, die zu ihnen kommen, haben
weniger Taschengeld zur Verfügung.
Traditionelle Einkommensquellen wie
der Verkauf von Bier und Erfrischungen
sind mit den strengeren Auflagen zu Al-
koholkonsum zurückgegangen. Der
Verkauf von Telefonkarten sowie das
Einkommen durch Telefonate hat abge-
nommen, nachdem das Telefonieren
billiger geworden ist.

Vertreter mehrerer Seeleutezentren
weltweit kamen im Oktober 2009 in
Hongkong zusammen, um zu beraten,
wie diese Zentren geöffnet bleiben und
weiterhin erfolgreich Seeleute unter-
stützen können.

Die Gruppe erhielt Besuch von ei-
nem philippinischen Seemann, Nonoy
Baldon, der seine Erfahrungen mit See-
leutezentren während einer kürzlich
erfolgten Reise mit den Anwesenden
teilte. Laut Nonoy freuen sich die Be-
satzungsmitglieder über Schiffsbesu-
cher im Hafen, vor allem, wenn sie ih-
nen helfen können, mit ihren Familien
in Kontakt zu treten. Er erzählte, dass
es für kommerzielle Interessenten in
den Häfen sehr leicht sei, Seeleute aus-
zubeuten, und dass er selbst für eine
25-minütige Taxifahrt zur Stadt einst
$100 zahlen musste. In der örtlichen
Bar wurden sie sehr gut betreut und
mit vielen Snacks, Essen und Geträn-
ken „versorgt“, um zum Schluss eine
Rechnung über $500 überreicht zu be-
kommen.

In einem anderen Hafen hatte der
Seelsorger das Schiff besucht und sie zu

einer Besichtigungstour und ins Seeleu-
tezentrum eingeladen. Nonoy empfand
es als wohltuend, Gras und Berge zu se-
hen; nach dieser Tour waren seine
Schiffskollegen sehr glücklich und er-
zählten noch von diesem Erlebnis, als
sie zu Vertragsende abmusterten.

ICMA-Generalsekretär Hennie La
Grange erklärte: „Während der Ar-
beitstagung zeigte sich sehr deutlich
die Leidenschaft und Professionalität
der Delegierten sowie die Qualität der
Betreuung, die Seeleuten in den Zen-
tren zuteil wird. Wir erhoffen uns von
den Ergebnissen der Arbeitstagung
Handwerkshilfen für alle Seeleutezen-
tren“.

Roy Paul von der ITF-Wohlfahrtsstif-
tung für Seeleute war auch bei der
Durchführung der Tagung behilflich
und meinte: „Es wurde sehr deutlich,
dass die Zentren weiterhin einen we-
sentlichen Anteil an der Bereitstellung

sozialer Dienste für Seeleute haben.
Das Seearbeitsübereinkommen 2006
betont das Erfordernis von Wohlfahrts-
einrichtungen im Hafen, und diese
Zentren existieren bereits in vielen Hä-
fen“.

„Die Bedürfnisse der Seeleute ha-
ben sich einem Wandel unterzogen, so
dass es z. B. nur einen begrenzten Be-
darf an Zentren mit Unterkunftsmög-
lichkeit gibt. Die Zentren müssen klei-
ner sein und möglichst in Hafennähe
liegen. In erster Linie müssen sie jedoch
von Seeleuten genutzt werden. Ich
hoffe sehr, dass Seeleute sich bemühen
werden, die Zentren nach Möglichkeit
zu besuchen und damit zu unterstüt-
zen!“

Ein Seemann macht sich mit seiner Fami-

lie auf den Weg zur Seemannsmission

Mersey, Liverpool

Mangelnde Besucherzahlen könnten zur Schließung
von Wohlfahrtszentren führen – und Seeleute ziehen
dabei den Kürzeren

In den Häfen weltweit gibt es schät-
zungsweise 650 Seeleutezentren.
Viele davon werden von Mitgliedern
des Internationalen Verbands der
Christlichen Seeschifffahrt (ICMA) be-
trieben. Zusammen mit ICMA hat die
ITF-Wohlfahrtsstiftung für Seeleute
eine Arbeitstagung in Hongkong fi-
nanziert, um Zentrumsverwalter und
Seelsorger aus der ganzen Welt an ei-
nen Tisch zu bringen. Zentrumsver-
walter nahmen die wesentlichen Fak-
toren und besten Beispiele für erfolg-
reiche Seeleutezentren unter die Lu-
pe.

Die Gruppe ermittelte eine Reihe
von Punkten; dazu gehörten:
� Zentren müssen nach den Bedürf-
nissen der Seeleute ausgerichtet sein;
� Infrastruktur (Lage, Erreichbarkeit,
Aufbau) der Zentren;

� Integrität von Personen und
Dienstleistungen, die mit Zentren ver-
bunden sind;
� Einstellung und Professionalität
von Personal und Freiwilligen;
� Beziehungen der Zentren zu örtli-
chen Behörden, zur Seeschifffahrt
und zur örtlichen
� Glaubensgemeinschaft;
� Verfügbarkeit zuverlässiger Trans-
portdienste;
� Spendensammlungen als wichtige
Säule für den Erhalt dieser wertvollen
Dienste für
� Seeleute.

Seeleutezentren bieten wertvolle
Dienstleistungen, und indem Zen-
trumsverwalter zusammenkommen,
können sie sicherstellen, dass sie
wirklich den Bedürfnissen der Seeleu-
te entsprechen.

SEELEUTEZENTREN

Seeleutezentren: Das Angebot
nutzen oder verlieren
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ver.di: Dein sicherer Hafen
Denn ver.di bietet ihren Mitgliedern Schutz, Sicherheit und
Unterstützung am Arbeitsplatz und im Arbeitsleben

Mit ver.di:
Beim Einkommen dranbleiben
Wir haben 2002 die Festheuer für alle Seeleute durch-
gesetzt, vorteilhafte Urlaubsregelungen bis hin zum
1:1 System geschaffen, und stellen mit jährlichen Heuer-
runden sicher, dass die Seeleute beim Einkommen dran-
bleiben.

Mit ver.di:
Sicherheit im Alter
Durch ver.di ist Sicherheit im Alter kein Fremdwort mehr,
denn wir haben die Seemannskasse durchgesetzt, so dass
Seeleute schon mit 56 Jahren ein Übergangsgeld – die
Seemannsrente – beziehen können.

Mit ver.di:
Mehr Schiffe unter deutscher Flagge
Wir haben durch permanente politische Einflussnahme
erreicht, dass eine Schifffahrt unter deutscher Flagge
möglich ist. Junge Menschen haben dadurch wieder gute
berufliche Perspektiven.

Mit ver.di:
Gegen Billigflaggen
Gemeinsam mit unserem internationalen Zusammen-
schluss – der ITF – kämpfen wir weltweit gegen
Ausflaggen und für internationale Tarifverträge.

Mit ver.di:
Sicherheit vor Regressansprüchen
Für nur 1,75 € im Monat können ver.di-Mitglieder
sich bei der GUV/Fakulkta – siehe nächste Seite –
gegen Regressansprüche des Reeders absichern.

Ja, ich bin dabei – Beitrittserklärung

Ich möchte Mitglied werden ab:

Persönliche Daten:

Monat/Jahr

Name

Vorname/Titel

Straße/Hausnummer

PLZ/Wohnort

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail

Staatsangehörigkeit

Geschlecht weiblich männlich

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle, Firma, Filiale)

Straße/Hausnummer im Betrieb

PLZ/Wohnort

Personalnummer im Betrieb

Branche

ausgeübte Tätigkeit

Name des Geldinstituts/Filiale (Ort)

Bankleitzahl Kontonummer

Name Kontoinhaber/in (Bitte in Druckbuchstaben)

Datum/Unterschrift Kontoinhaberin

Tarifvertrag

Tarifl. Lohn- o. Gehaltsgruppe / Besoldungsgruppe

Tätigkeits-/Berufsjahr, Lebensaltersstufe

Datum/Unterschrift

Name

Vorname

Telefon

Mitgliedsnummer

ich bin Meister/in-Techniker/in-Ingenieur/in

Arbeiter/in Angestellte/r

Beamt/in DO-Angestellte/r

Selbstständige/r freie/r Mitarbeiter/in

Vollzeit

Anzahl Wochenstd.Teilzeit

Erwerbslos

Wehr-/Zivildienst bis

Azubi-Volontär/in-Referendar/in bis

Schüler/in-Student/in (ohne Arbeitseinkommen) bis

Altersteilzeit bis

Sonstige

Praktikant/in bis

Ich war Mitglied der Gewerkschaft von bis

"

Regelmäßiger monatlicher Bruttoverdienst

Werber/in:

Einzugsermächtigung:
Ich bevollmächtige die ver.di, den satzungsgemäßen
Beitrag bis auf Widerruf im Lastschrifteinzugsverfahren

zur Monatsmitte zum Monatsende

monatlich vierteljährlich

halbjährlich jährlich

oder im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren* monatlich bei
meinem Arbeitgeber einzuziehen.
* (nur möglich in ausgewählten Unternehmen)

Monatsbeitrag: #

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach §14 der ver.di-Satzung pro Monat 1% des

regelmäßigen monatlichen Bruttoverdienstes. Für Rentner/innen, Pensionär/

innen, Vorruheständler/innen, Krankengeldbezieher/innen und Erwerbslose

beträgt der Monatsbeitrag 0,5% des regelmäßigen Bruttoeinkommens.

Der Mindestbeitrag beträgt #2,50 monatlich. Für Hausfrauen/Hausmänner,

Schüler/innen, Studierende, Wehr-, Zivildienstleistende, Erziehungsgeldemp-

fänger/innen und Sozialhilfeempfänger/innen beträgt der Beitrag # 2,50

monatlich. Jedem Mitglied steht es frei, höhere Beiträge zu zahlen.

Datenschutz

Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass

meine mein Beschäftigungs- und Mitgliedsverhältnis betreffenden

Daten, deren Änderungen und Ergänzungen im Rahmen meiner

Gewerkschaftsmitgliedschaft und der Wahrnehmung gewerkschafts-

politischer Aufgaben elektronisch verarbeitet und genutzt werden.

Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in

der jeweiligen Fassung.



E R N F E S T

GUV/Fakulta: Deine zusätzliche Sicherheit
Denn die GUV/Fakulta sichert ver.di Mitglieder für 21 € im Jahr
gegen Regressansprüche des Reeders ab

Mit GUV/Fakulta:
Absichern gegen berufliche Risiken
Niemand ist dagegen gefeit, bei der Ausübung des Berufes
einen Schaden zu verursachen, für den er oder sie dann
vom Reeder in Regress genommen werden kann. Aber jede
und jeder ist in der Lage, sich dagegen richtig abzusichern.

Mit GUV/Fakulta:
Günstige Selbsthilfe statt teurer Versicherung
Da wir keine Versicherung sind, sondern eine gewerkschaft-
liche Unterstützungseinrichtung, geht es uns nicht um
Gewinne, sondern um umfassenden und preisgünstigen
Schutz für unsere Mitglieder. Den garantieren wir für
1,75 € im Monat bzw. 21 € im Jahr.

• Der Verband Deutscher Reeder (VDR) und ver.di haben
in der Heuertarifrunde 2008 vereinbart, dass die 21 €

den Seeleuten erstattet werden, wenn sie nachweisen,
dass sie in der GUV/Fakulta sind. Dies gilt für alle tarif-
gebundenen Seeschifffahrtsunternehmen.

Mit GUV/Fakulta:
Rundum Sicherheit gegen Regressansprüche
Wir bieten: Schadensersatzbeihilfe bei arbeitsrecht-
lich begründeter Regressnahme | Unterstützung
bei wirtschaftlicher Notlage durch einen Schadens-
fall | Rechtsschutz zur Durchsetzung von Schmerzens-
geld und Schadensersatz | Rechtsschutz in Straf-
verfahren | Unterstützung bei Berufs- und Erwerbs-
unfähigkeit | Haftunterstützung | Hinterbliebenen-
unterstützung | Beratung, Information und Schulung
zum Thema Arbeitnehmerhaftung.

Mit GUV/Fakulta:
Sparangebot für Studenten
in der Schifffahrtsbranche.
Jetzt eintreten, erst ab 2010 Beitrag bezahlen.
Bei vollem Schutz.

Weitere Infos:
0180-1 22 44 22 | www.guv-fakulta.de

Beitrittserklärung

Ich möchte Mitglied werden ab:

Meine persönliche Daten:

Monat/Jahr

Name

Vorname

Straße/Hausnummer

PLZ/Wohnort

Geburtsdatum

Telefon

Ich bin Mitglied der Gewerkschaft:

Betrieb/Dienststelle:

Name

Straße/Hausnummer

PLZ/Wohnort

Telefonisch erreichbar?

Ich bevollmächtige die
GUV/FAKULTA,

meinen Beitrag jeweils bei Fälligkeit bis zu
meinem schriftlichen Widerruf von meinem
Konto abzubuchen.

Kontonummer

BLZ

Bank/Sparkasse/Postbank

PLZ

Ort

Bankverbindung:

Name/Vorname

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Mitgliedsnummer

Ich willige ein, dass meine persönlichen Daten im Rah-
men der Zweckbestimmung des Mitgliedsverhältnisses
und der Wahrnehmung gewerkschaftlicher Aufgaben
elektronisch verarbeitet und genutzt werden. Ergän-
zend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutz-
gesetzes in der jeweils gültigen Fassung.

Ich habe das neue Mitglied geworben:

Datum/Unterschrift Kontoinhaberin

Datum/Unterschrift

07/161 H

Das trägt die GUV/Fakulta ein:

Media Code ID-Nr.
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